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d) Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai
1998,

e) Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – TV
FlexAZ – vom 27. Februar 2010,

f) Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte
im Flugverkehrskontrolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 26. März 1999,

g) Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kom-
munalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003,

h) Rahmentarifvertrag zur Regelung der Arbeitszeit der Beschäftigten des
Feuerwehr- und Sanitätspersonals an Flughäfen vom 8. September 2004.
(2) Auf Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst finden die Regelungen

der §§ 1 und 2a der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56
BT-V auch dann Anwendung, wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs des
TVöD-Voder des TVöD-B tätig sind.
Protokollerklärung:
(aufgehoben)

§ 37 Ausschlussfrist. (1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen,
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fäl-
ligkeit von der/dem Beschäftigten oder vom Arbeitgeber in Textform geltend
gemacht werden. 2 Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendma-
chung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan sowie für An-

sprüche, soweit sie kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist entzogen sind.

§ 38 Begriffsbestimmungen. (1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West
Bezug genommen wird, gilt Folgendes:
a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren
Arbeitsverhältnis in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu
diesem Gebiet fortbesteht.

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet
West.
(2) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“ oder „Betriebspartei“

Bezug genommen wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien
nach dem Personalvertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas
anderes bestimmt.
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung

der Einigungsstelle vor.
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer

Bescheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind,
auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu
erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbs-
gemindert im Sinne des SGB VI zu sein.
Protokollerklärung zu Absatz 4:
Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwendenden Regelungen zur Entgeltsi-
cherung bestimmen sich im Bereich des Bundes nach § 16a TVÜ-Bund und im
Bereich der VKA nach § 16a TVÜ-VKA.

Allgemeiner Teil §§ 37, 38 TVöD-AT 2
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(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte,
deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestell-
ten unterlegen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden
Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der
Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte.

§ 38a (Bund) Übergangsvorschriften. Wenn in einem für den Bund gel-
tenden Tarifvertrag ein Verweis auf die Entgeltgruppe 9 enthalten ist, bezieht er
sich auf die Entgeltgruppen 9a bis 9c.

§ 38a (VKA) Übergangsvorschriften. (1) Für Beschäftigte, die sich in
einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden oder deren Altersteilzeitarbeits-
verhältnis spätestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt § 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b
1. Halbsatz in der bis zum 30. Juni 2008 geltenden Fassung bei der Berechnung
des Tabellenentgelts und von in Monatsbeträgen zustehenden Zulagen.
Protokollerklärung zu Absatz 1:
Dem Tabellenentgelt stehen individuelle Zwischen- und Endstufen gleich.
(2) 1Auf technisches Theaterpersonal mit überwiegend künstlerischer Tätig-

keit, mit dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich eine überwiegend künst-
lerische Tätigkeit vereinbart ist, findet § 1 Abs. 2 Buchst. n in der bis zum
31. Mai 2013 geltenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen fortbeste-
henden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 2Auf technisches Theaterper-
sonal, mit dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich die Anwendung des TVöD
vereinbart ist, findet der TVöD unabhängig von § 1 Abs. 2 Buchst. n in der ab
dem 1. Juni 2013 geltenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen fort-
bestehenden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 3Als ununterbrochen
fortbestehend gilt das Arbeitsverhältnis auch, wenn im beiderseitigen Einver-
nehmen an ein befristetes Arbeitsverhältnis ohne Unterbrechung ein neues
Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber abgeschlossen wird.

§ 39 In-Kraft-Treten, Laufzeit. (1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober
2005 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten
a) § 20 am 1. Januar 2007,
b) § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b und c sowie § 27 am 1. Januar 2006
in Kraft.
(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von

drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt wer-
den.
(3) (aufgehoben)
(4) Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden

a) die Vorschriften des Abschnitts II einschließlich des Anhangs zu § 9 mit einer
Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats;

b) unabhängig von Buchst. a § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalendervierteljahres;

c) die jeweiligen Anlagen A (Bund bzw. VKA) zumuglei § 15 ohne Einhaltung
einer Frist, frühestens jedoch zum 31. März 2027;

d) der jeweilige § 20 (Bund bzw. VKA) zum 31. Dezember eines jeden Jahres;
e) § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats;

2 TVöD-AT §§ 38a (Bund)–39 TV für den öffentl. Dienst
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f) § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-
jahres;

g) § 12 (Bund) und § 13 (Bund) jederzeit ohne Einhaltung einer Frist, jedoch
nur insgesamt, frühestens zum 31. Dezember 2016; die Nachwirkung dieser
Vorschriften wird ausgeschlossen;

h) § 12 (VKA) und § 13 (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss
eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum 31. Dezember
2020; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen;

i) die Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von sechs Monaten
zum Schluss eines Kalenderjahres, jedoch nur insgesamt, frühestens zum
31. Dezember 2020; die Nachwirkung wird ausgeschlossen.
Protokollerklärung zum Buchstaben i:
Abweichend von dem Buchstaben i kann Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 –
Entgeltordnung (VKA) mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines
Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2026, schriftlich
gekündigt werden.

Protokollerklärung zu Absatz 4:
(aufgehoben)

Niederschriftserklärungen
1. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. b:
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden Leistungsentgelt, Zulagen
und Zuschläge nicht berücksichtigt.

2. Zu § 1 Abs. 2 Buchst. s:
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass studentische Hilfskräfte Beschäftigte
sind, zu deren Aufgabe es gehört, das hauptberufliche wissenschaftliche Personal in
Forschung und Lehre sowie bei außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu
unterstützen.

3. Zu § 4 Abs. 1:
Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unter-
scheidet sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“.

4. Zu § 8 Abs. 3:
Zur Erläuterung von § 8 Abs. 3 und der dazugehörigen Protokollerklärung sind
sich die Tarifvertragsparteien über folgendes Beispiel einig: „Beginnt eine Wochen-
endrufbereitschaft am Freitag um 15 Uhr und endet am Montag um 7 Uhr, so
erhalten Beschäftigte folgende Pauschalen: Zwei Stunden für Freitag, je vier
Stunden für Samstag und Sonntag, keine Pauschale für Montag. Sie erhalten somit
zehn Stundenentgelte.“

5. Zu § 10 Abs. 4:
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht
begründet.

6. Zu § 14 Abs. 1:
1. Ob die vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit einer höheren Entgelt-
gruppe entspricht, bestimmt sich im Bereich der VKA für nach einem gemäß § 2
Abs. 2 TVÜ-VKA weitergeltenden Lohngruppenverzeichnis eingruppierte Be-
schäftigte nach der Anlage 3 zum TVÜ-VKA.

Allgemeiner Teil NiederschrErkl. TVöD-AT 2
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2. Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertretungsweise Übertragung einer
höherwertigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer
höherwertigen Tätigkeit ist.

7. (aufgehoben)
7a. Zu § 16 (Bund) Abs. 3:
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im Sinne
des § 16 (Bund) Abs. 3 auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 Abs. 3
Satz 1, § 7 Abs. 2 1. Alternative oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-Bund oder eine
individuelle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 Satz 2
TVÜ-Bund sein kann.

8. Zu § 16 (VKA) Abs. 2 Satz 2:
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass stichtagsbezogene Verwerfun-
gen zwischen übergeleiteten Beschäftigten und Neueinstellungen entstehen können.

8a. Zu § 16 (VKA) Abs. 2a:
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die erworbene Stufe im Sinne
des § 16 (VKA) Abs. 2a auch eine individuelle Endstufe im Sinne des § 6 Abs. 1
Satz 1, § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 Satz 2 TVÜ-VKA oder eine
individuelle Zwischenstufe im Sinne des § 7 Abs. 3 Satz 1 oder § 8 Abs. 3 Satz 2
TVÜ-VKA sein kann.

9. (aufgehoben)
10. Zu § 17 Abs. 4 Satz 3:
(aufgehoben)

11. Zu § 18 (Bund):
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne
des § 4 TVATZ sind.

12. Zu § 18 (VKA) Abs. 3:
Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v.H. wird wie folgt
finanziert
– Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form,
– im Rahmen zukünftiger Tarifrunden.
Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil
aus auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von
Effizienzgewinnen.

13. Zu § 18 (VKA):
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne
des § 4 TVATZ sind.

14. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2:
1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen die
Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinbarung
kann auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete Ziele
sein, z.B. bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben,
Grundsatzentscheidungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung.

15. Zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 3:
Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung.

16. Zu § 18 (VKA) Abs. 7:
1. Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über
Leistungsentgelte im Einzelfall.

2 TVöD-AT NiederschrErkl. TV für den öffentl. Dienst
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2. Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten
betrieblichen Kommissionen sind identisch.

17. Zu § 18 (VKA) Abs. 8:
Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die
Satzungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätestens
31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden.

17b. Zu § 19 (Bund) Abs. 5 Satz 2:
1Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit, dass im Bereich des Bundes
für die Ermittlung des für die Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 Lohn-
zuschlagsTV i.V.m. Nrn. 21, 22 und 23 der Anlage 1 Teil B TVÜ-Bund
maßgeblichen Vomhundertsatzes in Höhe von 12 v.H. ab 1. April 2025 3 v.H.
und ab dem 1. Mai 2026 2,8 v.H. anzurechnen ist. 2Die Summe der für eine
Erhöhung der Zuschläge gemäß § 5 LohnzuschlagsTV zu berücksichtigenden
Vomhundertsätze beträgt nach dem 1. Mai 2026 0,99 v.H.

18. Zu § 20 (Bund) Abs. 2 und § 20 (VKA) Abs. 2 Satz 1:
Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass die Beschäftigten der Entgeltgruppe
2 Ü zu den Entgeltgruppen 1 bis 8 und die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15 Ü
zu den Entgeltgruppen 13 bis 15 gehören.

18a. Zu § 20 (Bund) Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c und § 20 (VKA) Abs. 4 Satz 2
Nr. 1 Buchst. c:
Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
gleich.

19. (aufgehoben)
19a. (aufgehoben)
20. Zu § 29 Abs. 1 Buchst. f:
Die ärztliche Behandlung erfasst auch die ärztliche Untersuchung und die ärztlich
verordnete Behandlung.

21. Zu § 29 Abs. 6:
Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass vom Begriff der kommunalen
Studieninstitute und Verwaltungsschulen Einrichtungen umfasst sind, die im Auf-
trag einer oder mehrerer Kommunalverwaltungen Beschäftigte für Aufgaben im
Bereich der Allgemeinen Verwaltung aus-, weiter- und fortbilden und deren Kern-
aufgabe die Berufsausbildung insbesondere zum/r Verwaltungsfachangestellten und
die Aufstiegsfortbildung zum/r Verwaltungsfachwirt/in oder die Abschlüsse nach
Angestelltenlehrgang I und II sind.

22. Zur Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA)
1. Zu der Protokollerklärung Nr. 14 im Teil B Abschnitt XXIV:
1Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) ist eine Organisationsbezeichnung, die
auch durch andere Begriffe wie z.B. Kommunaler Sozialer Dienst (KSD)
ersetzt sein kann. 2Der Begriff bezeichnet hier die Aufgabenstellung des All-
gemeinen Sozialen Dienstes und muss nicht mit der Benennung der Organisati-
onsform bei dem einzelnen Arbeitgeber übereinstimmen.

2. Zu Teil B Abschnitt XXVI:
1Die Tarifvertragsparteien halten eine Neuvereinbarung der Bemerkung Nr. 7
zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT für entbehrlich. 2Es
besteht Einvernehmen, dass – wie bisher – unter „technischen Assistentinnen
und technischen Assistenten mit staatlicher Anerkennung“ diejenigen Personen
zu verstehen sind, die nach dem Berufsordnungsrecht berechtigt sind, diese
Berufsbezeichnung zu führen.

Allgemeiner Teil NiederschrErkl. TVöD-AT 2
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Anhang zu § 6 (VKA)

Arbeitszeit von Cheffahrerinnen und Cheffahrern
(1) Cheffahrerinnen und Cheffahrer sind die persönlichen Fahrer von Ober-

bürgermeisterinnen/Oberbürgermeistern, Bürgermeisterinnen/Bürgermeis-
tern, Landrätinnen/Landräten, Beigeordneten/Dezernentinnen/Dezernenten,
Geschäftsführerinnen/Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern und vergleich-
baren Leitungskräften.
(2) 1Abweichend von § 3 Satz 1 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im

Hinblick auf die in ihr enthaltenen Wartezeiten auf bis zu 15 Stunden täglich
ohne Ausgleich verlängert werden (§ 7 Abs. 2a ArbZG). 2Die höchstzulässige
Arbeitszeit soll 288 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht
übersteigen.
(3) Die tägliche Ruhezeit kann auf bis zu neun Stunden verkürzt werden,

wenn spätestens bis zum Ablauf der nächsten Woche ein Zeitausgleich erfolgt.
(4) Eine Verlängerung der Arbeitszeit nach Absatz 2 und die Verkürzung der

Ruhezeit nach Absatz 3 sind nur zulässig, wenn
1. geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes getrof-
fen sind, wie insbesondere das Recht des Fahrers/der Fahrerin auf eine
jährliche, für den Beschäftigten kostenfreie arbeitsmedizinische Unter-
suchung bei einem Betriebsarzt oder bei einem Arzt mit entsprechender
arbeitsmedizinischer Fachkunde, auf den sich die Betriebsparteien geeinigt
haben, und/oder die Gewährung eines Freizeitausgleichs möglichst durch
ganze Tage oder durch zusammenhängende arbeitsfreie Tage zur Regenerati-
onsförderung,

2. die Cheffahrerin/der Cheffahrer gemäß § 7 Abs. 7 ArbZG schriftlich in die
Arbeitszeitverlängerung eingewilligt hat.
(5) § 9 TVöD bleibt unberührt.

Anhang zu § 9

A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister
1 Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in

nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende beson-
dere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 2Die Summe aus den faktorisier-
ten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6
Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschafts-
zeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 4Be-
reitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der Haus-
meister am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle
zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch
auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung
überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet
(faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

B. Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in Leitstellen
(1) 1 Für Beschäftigte in den Leitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in

nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende beson-

2 TVöD-AT Anh. TV für den öffentl. Dienst
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dere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 2Die Summe aus den faktorisier-
ten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6
Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschafts-
zeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 4Be-
reitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeits-
platz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung,
aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Be-
reitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktori-
siert). 6Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der regel-
mäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.
(1a) 1Für Beschäftigte im Rettungsdienst, in deren Tätigkeit regelmäßig und

in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende
besondere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 2Die Summe aus den
faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit
nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollarbeits- und Bereit-
schaftszeiten darf durchschnittlich
– bis zum 31. Dezember 2025 48 Stunden,
– ab dem 1. Januar 2026 46 Stunden und
– ab dem 1. Januar 2027 44 Stunden
wöchentlich nicht überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen
sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber
bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit
selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten
ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden bis zum 31. De-
zember 2025 zu 50 Prozent und abweichend von § 9
– ab dem 1. Januar 2026 zu 56,25 Prozent und
– ab dem 1. Januar 2027 zu 64,29 Prozent
als tarifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Zur Berechnung eventuell
anfallender Zeitzuschläge und der durchschnittlichen Summe aus Vollarbeits-
und Bereitschaftszeiten gemäß Satz 3 werden die Stunden eines Dienstes in
vollem Umfang herangezogen. 7Bereitschaftszeiten werden innerhalb von Be-
ginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert aus-
gewiesen.
(2) 1Die zulässige tägliche Höchstarbeitszeit beträgt zwölf Stunden zuzüglich

der gesetzlichen Pausen. 2Gemäß § 7 ArbZG kann ab 1. Januar 2026 durch
Betriebs- oder einvernehmliche Dienstvereinbarung eine tägliche Höchst-
arbeitszeit unter Einrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen von bis
zu 24 Stunden eingeführt werden, wenn die Vollarbeitszeit innerhalb der
Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit neun Stunden regelmäßig nicht über-
schreitet und durch besondere Maßnahmen (insb. Sicherstellung ausreichender
Ruhephasen und Bereitstellung gesonderter Ruheräume) vor Einführung si-
chergestellt wird, dass die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird.
3Die Betriebs- oder einvernehmliche Dienstvereinbarung hat Regelungen zur
näheren Ausgestaltung der Arbeitszeit sowie zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz, insbesondere durch eine jährlich durchzuführende Beurteilung der
Arbeitsbedingungen gem. § 5 ArbSchG zu enthalten. 4Der Arbeitgeber hat vor
Einführung einer über Satz 1 hinausgehenden täglichen Höchstarbeitszeit
durch eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen gem. § 5 ArbSchG (einschließ-

Allgemeiner Teil Anh. TVöD-AT 2
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lich arbeitsmedizinischer Aspekte) die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit
verbundene Gefährdung und etwaige Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu er-
mitteln. 5Die Vereinbarung einer über Satz 1 hinausgehenden täglichen
Höchstarbeitszeit gemäß Satz 2 bedarf der Einwilligung der/des Beschäftigten
in Textform. 6Die/der Beschäftigte kann die Einwilligung in Textform mit
einer Frist von sechs Monaten, in dringenden Fällen mit einer Frist von zwei
Wochen, widerrufen. 7Eine Maßregelung für den Fall, dass die/der Beschäftig-
te ihre/seine Einwilligung nicht erklärt oder diese widerruft, ist ausgeschlossen.
(3) Die allgemeinen Regelungen des TVöD zur Arbeitszeit bleiben im

Übrigen unberührt.
(4) Für Beschäftigte, die unter die Sonderregelungen für den kommunalen

feuerwehrtechnischen Dienst fallen, gilt § 46 Nr. 2 Abs. 1 BT-V (VKA), auch
soweit sie in Leitstellen tätig sind.

Anlage 1. Entgeltordnung (VKA)
Inhaltsverzeichnis1)

Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)
1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale
2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung
4. Hochschulbildung
5. Anerkannte Ausbildungsberufe
6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen
7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht
8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte
9. Unterstellungsverhältnisse
10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter

Teil A. Allgemeiner Teil
I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale
1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)
2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)
3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst)
4. Entgeltgruppen 13 bis 15

II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale
1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner
2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik
3. Ingenieurinnen und Ingenieure
4. Meisterinnen und Meister
5. Technikerinnen und Techniker
6. Vorlesekräfte für Blinde

Teil B. Besonderer Teil
I. Apothekerinnen und Apotheker
II. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte
1. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte
2. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte im Geltungsbereich des Besonderen
Teils Krankenhäuser (BT-K)

III. Beschäftigte in Bäderbetrieben
IV. Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher
V. Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen
Anstalten

VI. Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst
VII. Beschäftigte in der Fleischuntersuchung
VIII. Fotografinnen und Fotografen

1) Inhaltsverzeichnis redaktionell angepasst.

2 TVöD-AT Anl. 1 TV für den öffentl. Dienst


